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NOTARIATSKREIS MEILEN-HERRLIBERG

Anordnung der Erneuerungswahl 
des Notars/der Notarin für den  
Notariatskreis Meilen-Herrliberg 
für die Amtsdauer 2026 – 2030
Als wahlleitende Behörde ordnet der Gemeinderat Meilen den 
ersten Wahlgang für die Erneuerungswahl 2026 – 2030 eines 
Notars/einer Notarin auf Sonntag, 8. März 2026 an. Ein allfälliger 
2. Wahlgang findet am 14. Juni 2026 statt. 

Es kommt das Vorverfahren gemäss §§ 48 ff. Gesetz über die 
politischen Rechte (GPR) zur Anwendung. Falls gleich viele oder 
weniger Personen vorgeschlagen wurden, als Stellen zu beset-
zen sind, und die zunächst Vorgeschlagenen mit den definitiv 
Vorgeschlagenen übereinstimmen, wird die vorgeschlagene 
Person von der wahlleitenden Behörde als gewählt erklärt (§ 54 
Abs. 1 i.V.m. § 12 Abs. 1 lit. c GPR, stille Wahl); ansonsten wird 
die Wahl an der Urne am 8. März 2026 mit leeren Wahlzetteln 
durchgeführt.

Wahlvorschläge sind bis spätestens 3. Dezember 2025, 11.30 
Uhr, beim Gemeinderat Meilen (wahlleitende Behörde), Dorf-
strasse 100, 8706 Meilen, einzureichen. Zur Wahrung dieser 
Frist müssen die Wahlvorschläge bis zu diesem Zeitpunkt bei der 
wahlleitenden Behörde eingetroffen sein (vgl. § 7a Verordnung 
über die politischen Rechte, VPR).

Wahlvorschläge für den ersten Wahlgang gelten auch für den 
etwaigen zweiten Wahlgang. Bis zum 18. März 2026, 11.30 
Uhr, können gültige Wahlvorschläge zurückgezogen oder neue 
Wahlvorschläge bei der wahlleitenden Behörde eingereicht 
werden. Das Wahlergebnis des ersten Wahlgangs wird am 13. 
März 2026 amtlich publiziert.

Wählbar ist jede stimmberechtigte Person, die ihren Wohnsitz 
im Notariatskreis hat und im Besitz eines Wahlfähigkeitszeug-
nisses als Notar/Notarin ist (§ 23 GPR und § 10 Notariatsgesetz).

Die vorgeschlagene Person ist mit Namen, Vornamen, Ge-
schlecht, Geburtsdatum, Beruf, Adresse und dem Zusatz «bis-
her», wenn die vorgeschlagene Person das Amt bereits innehat, 
sowie der Parteizugehörigkeit zu bezeichnen. Zudem kann der 
Name angegeben werden, unter dem die Person politisch oder 
im Alltag bekannt ist (Rufname).
Jeder Wahlvorschlag muss von mindestens 15 Stimmberechtig-
ten des Notariatskreises unter Angabe von Namen, Vornamen, 
Geburtsdatum und Adresse eigenhändig unterzeichnet sein. 
Diese können ihre Unterschrift nicht zurückziehen. Jede Person 
kann nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. 

Die Wahlvorschläge werden nach Ablauf der oben aufgeführten 
Frist im amtlichen Publikationsorgan am 12. Dezember 2025 
veröffentlicht. Innert einer zweiten Frist von 7 Tagen, bis 19. De-
zember 2025, 11.30 Uhr, können die Wahlvorschläge geändert 
oder zurückgezogen werden, oder es können neue Wahlvor-
schläge eingereicht werden.
Formulare für Wahlvorschläge sind bei der Gemeindeverwal-
tung, Zentrale Dienste, Tel. 044 925 92 54, E-Mail praesidiales@
meilen.ch, erhältlich oder können unter www.meilen.ch (Poli-
tik – Wahlen/Abstimmungen – 8. März 2026) heruntergeladen 
werden.

Gegen diesen Beschluss kann wegen Verletzung von Vorschrif-
ten über die politischen Rechte und ihre Ausübung innert 5 
Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Rekurs 
in Stimmrechtssachen beim Bezirksrat Meilen, Dorfstrasse 38, 
8706 Meilen erhoben werden (§§ 19 Verwaltungsrechtspflege-
gesetz, VRG). Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen 
Begründung enthalten.

Gemeinderat Meilen
als Kreiswahlvorsteherschaft 
Notariatskreis Meilen-Herrliberg

Ratgeber

Jedes Jahr sterben in der Schweiz 
23 Kinder im Alter von 0 bis 15 Jah-
ren an den Folgen eines Unfalls. 
Beinahe die Hälfte davon ist unter 5 
Jahre alt. Die meisten Kleinkinder 
verunfallen im häuslichen Umfeld. 
Kinderunfälle sind nicht nur ein dra-
matisches Einzelschicksal, sondern 
auch eine Herausforderung für die 
ganze Gesellschaft. Sie verursachen 
grosses Leid, zerstören Familien und 
führen zu materiellen Kosten in der 
Höhe von jährlich 800 Mio. Franken. 
Die häufigsten Unfallhergänge im 
häuslichen Umfeld: Ersticken, Ertrin-
ken und Stürze aus der Höhe.

Kleinkinder sind besonders 
gefährdet
Zur gesunden Entwicklung des Kindes 
gehört das Erkunden der Umwelt. Kin-
der sind neugierig und aktiv, verfügen 
jedoch noch nicht über die motori-
schen und kognitiven Fähigkeiten, um 
Unfallgefahren zu erkennen und ange-
messen darauf zu reagieren.Dies gilt 
für zuhause, im Quartier, im Garten, 
beim Spielen oder bei einer anderen 
Aktivität. 
Die Ursachen für schwere Unfälle sind 
vielfältig und meistens auf eine Kom-
bination mehrerer ungünstiger Fak-
toren zurückzuführen: herumliegen-
de Kleinteile, die verschluckt werden 
können, ungesicherte Fenster und 
Gewässer, unsichere Produkte sowie 
fehlende Aufsicht und unzureichende 
Information der Eltern. Viele Gefah-
ren können stark reduziert oder ver-
mieden werden.

Sicherheitsanalyse zeigt Hebel 
für nachhaltige Prävention
Eine neue Sicherheitsanalyse der BFU 
identifiziert die zentralen Einflussfak-
toren für tödliche Unfälle bei Klein-
kindern und leitet daraus Präventions-
ansätze ab. Im Fokus stehen dabei 
strukturelle, gesellschaftliche und in-
dividuelle Ansatzpunkte. 
Für die Analyse wurden der interna-
tionale Forschungsstand ausgewertet 
und die wichtigsten Einflussfaktoren 
anhand der Unfallzahlen ermittelt. 
Während viele individuelle Faktoren 
– etwa die Entwicklung des Kindes – 
nur bedingt beeinflussbar sind, be-
steht bei den Rahmenbedingungen 
mehr Handlungsspielraum. 
Besonders wirksam sind Massnahmen, 
die auf mehreren Ebenen ansetzen. So 
lassen sich z.B. Ertrinkungsunfälle ver-
hindern, wenn Biotope, Teiche und 
Pools baulich gesichert, Eltern und 
Fachpersonen für die Gefahren des Er-
trinkens sensibilisiert und Kleinkinder 
im und am Wasser ständig in Griffnähe 
beaufsichtigt werden.

/ bfu

Tödliche Unfälle 
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Anordnung der Erneuerungs
wahlen der Mitglieder der  
Gemeindebehörden für die  
Amtsdauer 2026 – 2030
Der Gemeinderat ordnet als wahlleitende Behörde den ersten 
Wahlgang für die Erneuerungswahlen 2026 – 2030 auf den  

8. März 2026  

an. Ein allfälliger 2. Wahlgang findet am 14. Juni 2026 statt. 

Gemäss Art. 6 Gemeindeordnung der politischen Gemeinde Mei-
len (GO) sind an der Urne folgende Behörden auf die gesetzliche 
Amtsdauer von vier Jahren zu wählen:

–	 8 Mitglieder des Gemeinderates inkl. dessen Präsidentin/ 
Präsident

–	 7 Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission inkl. deren 
Präsidentin/Präsident

–	 7 Mitglieder der Schulpflege inkl. deren Präsidentin/Präsi-
dent

–	 4 Mitglieder der Sozialbehörde
–	 6 Mitglieder der Bürgerrechtsbehörde 

Die Wahlen werden gemäss Art. 7 GO i.V.m. § 55 Abs. 1 Gesetz 
über die politischen Rechte (GPR) an der Urne mit leerem Wahl-
zettel und Beiblatt durchgeführt. 

Für die Wahlen findet ein Vorverfahren statt (§§ 48 ff. GPR). 
Wahlvorschläge müssen bis spätestens 3. Dezember 2025,  
11.30 Uhr beim Gemeinderat Meilen (wahlleitende Behörde), 
Dorfstrasse 100, 8706 Meilen, eingereicht werden. Zur Wahrung 
dieser Frist müssen die Wahlvorschläge bis zu diesem Zeitpunkt 
bei der wahlleitenden Behörde eingetroffen sein (vgl. § 7a Ver-
ordnung über die politischen Rechte, VPR).

Wahlvorschläge für den ersten Wahlgang gelten auch für  
den etwaigen zweiten Wahlgang. Bis zum 18. März 2026,  
11.30 Uhr, können gültige Wahlvorschläge zurückgezogen oder 
neue Wahlvorschläge bei der wahlleitenden Behörde einge-
reicht werden. Das Wahlergebnis des ersten Wahlgangs wird 
am 13. März 2026 amtlich publiziert.

Wählbar in die Gemeindebehörden ist jede stimmberechtigte 
Person, die ihren Wohnsitz in der politischen Gemeinde Meilen 
hat (§ 23 GPR in Verbindung mit Art. 4 Abs. 2 GO).

Die vorgeschlagene Person ist mit Namen, Vornamen, Ge-
schlecht, Geburtsdatum, Beruf, Adresse, dem Zusatz «bisher», 
wenn die vorgeschlagene Person das Amt bereits innehat, sowie 
der Parteizugehörigkeit zu bezeichnen. Zudem kann der Name 
angegeben werden, unter dem die Person politisch oder im All-
tag bekannt ist (Rufname).
Jeder Wahlvorschlag muss von mindestens 15 Stimmberechtig-
ten der Gemeinde unter Angabe von Namen, Vornamen, Ge-
burtsdatum und Adresse unterzeichnet sein. Diese können ihre 
Unterschrift nicht zurückziehen. Jede Person kann nur einen 
Wahlvorschlag unterzeichnen. Der Wahlvorschlag kann mit ei-
ner Kurzbezeichnung versehen werden.
Die Wahlvorschläge werden nach Ablauf der oben aufgeführten 
Frist im amtlichen Publikationsorgan am 12. Dezember 2025 
veröffentlicht. Innert einer zweiten Frist von 7 Tagen, bis 19. De-
zember 2025, 11.30 Uhr, können die Wahlvorschläge geändert 
oder zurückgezogen werden, oder es können neue Wahlvor-
schläge eingereicht werden.
Formulare für Wahlvorschläge sind bei der Gemeindeverwal-
tung, Zentrale Dienste, Tel. 044 925 92 54, E-Mail praesidiales@
meilen.ch, erhältlich oder können unter www.meilen.ch (Poli-
tik – Wahlen/Abstimmungen – 8. März 2026) heruntergeladen 
werden.

Gegen diesen Beschluss kann wegen Verletzung von Vorschrif-
ten über die politischen Rechte und ihre Ausübung innert 5 
Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Rekurs 
in Stimmrechtssachen beim Bezirksrat Meilen, Dorfstrasse 38, 
8706 Meilen, erhoben werden (§§ 19 ff. Verwaltungsrechtspfle-
gegesetz, VRG). Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen 
Begründung enthalten.
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